
      

                                   
                                 

 
 

HAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES AMBERG-SULZBACH 

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026 

 
 
 
Aufgrund der Art. 57 ff. der Landkreisordnung erläßt der Landkreis folgende Haushalts- 
satzung: 
 

§ 1 
 
 

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit 
 festgesetzt; 
 
 er schließt 
 im Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen und Ausgaben mit 155.552.000 € 
 und im Vermögenshaushalt  
 in den Einnahmen und Ausgaben mit 18.941.000 € 
 ab. 
 
(2) Die als Anlagen beigefügten Wirtschaftspläne der Sondervermögen „St. Anna  

Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg“ und „St. Johannes Klinik Auerbach“ für das  
Wirtschaftsjahr 2026 werden hiermit festgesetzt; sie schließen wie folgt ab: 

 
 1. Sondervermögen „St. Anna Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg“ 
  im Erfolgsplan 
  in den Erträgen mit 867.422 € 
  in den Aufwendungen mit 1.210.266 € 
  und im Vermögensplan 
  in den Einnahmen und Ausgaben mit   8.507.840 €  
 
 2. Sondervermögen „St. Johannes Klinik Auerbach“ 
  im Erfolgsplan 
  in den Erträgen mit 157.500 € 
  in den Aufwendungen mit 252.300 € 
  und im Vermögensplan 
  in den Einnahmen und Ausgaben mit     94.800 € 
 
 
 

§ 2 
 
 
(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-

nahmen wird auf 1.925.000 € festgesetzt. 
 
(2) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Sonder-

vermögen „St. Anna Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg“ sind nicht vorgesehen. 
 
(3) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Son- 

dervermögen „St. Johannes Klinik Auerbach“ sind nicht vorgesehen. 
 
 
 



      

 
 

§ 3 
 
 

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt  
 wird auf 9.845.000 € festgesetzt. 
 
(2) Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögensplänen der Sondervermögen „St. Anna 

Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg“ und „St. Johannes Klinik Auerbach“ werden nicht 
festgesetzt. 

 
 
 
 
 

§ 4 
 
 

(1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach  
Art. 18 ff. des Finanzausgleichsgesetzes auf die kreisangehörigen Gemeinden umzule-
gen ist, wird für das Haushaltsjahr 2026 auf 73.322.101,70 € (Umlagesoll) festgesetzt. 

 
(2) Die Kreisumlage wird in Vomhundertsätzen aus nachstehenden vom Bayer.  

Landesamt für Statistik festgestellten Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen be-
messen: 

 
 
 Grundsteuer A 1 044 760 € 
 Grundsteuer B 8 696 816 € 
 Gewerbesteuer 32 818 418 € 
 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 61 343 347 € 
 Umsatzsteuerbeteiligung 6 397 621 € 
 80 v.H. der Gemeindeschlüsselzuweisung 2025  32 072 051 € 
 
 Summe der Bemessungsgrundlagen 142 373 013 € 
 
(3) Nach Art. 18 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes wird der Hebesatz für die  
 Kreisumlage auf  51,50 v.H. festgesetzt. 
 
(4) Die Steuersätze (Hebesätze) für Steuern, die der Landkreis auf gemeinde- 

freien Grundstücken erhebt, werden wie folgt festgesetzt: 
 
  1. Grundsteuer 
 
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 350 v.H. 
 
   b) für Grundstücke (B)  350 v.H. 
 
  2. Gewerbesteuer  350 v.H. 

 



      

 
                              

§ 5 
 
 

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach  
 dem Haushaltsplan wird auf  11.000.000 € festgesetzt. 
 
(2) Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach den Wirtschaftsplänen 

der Sondervermögen „St. Anna Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg“ und „St. Johannes 
Klinik Auerbach„ sind nicht vorgesehen. 

  
 
 
 

§ 6 
 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2026 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 


